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Entlastung des Vorstandes

Sofern die Vereinssatzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitgliederversammlung das für die Entlastung des Vorstandes zuständige Vereinsorgan. Sie entscheidet durch Mehrheitsbeschluss gemäß § 32 Abs. 1 BGB. Die Entlastung kann auch für jedes einzelne Vorstandsmitglied gesondert beschlossen und somit dem einen erteilt oder dem anderen versagt werden. Die betreffenden Vorstandsmitglieder haben bei der Entlastung kein Stimmrecht. Sofern die weiteren Vorstandsmitglieder als Gesamtschuldner in Betracht kommen, haben diese ebenfalls kein Stimmrecht.

Die Entlastung kann auch für einzelne Maßnahmen erteilt werden, insbesondere dann, wenn die betreffende Person oder der Vorstand dies beantragt. Sofern die Vereinssatzung dies nicht anders regelt, kann der Vorstand jederzeit einen Antrag auf Entlastung stellen.

Mit der Entlastung verzichtet der Verein den entlasteten Personen gegenüber auf Schadensersatz- und Bereicherungsansprüche. Die Entlastung wird grundsätzlich nur für die bekannten Handlungen erfolgen. Wird eine schadensverursachende Handlung erst nach der Entlastung bekannt, gilt der Vorstand für die Handlung nicht als entlastet.

Die Abstimmung der Entlastung steht in nicht unmittelbaren Zusammenhang mit der Amtsdauer des Vorstandes. Ein Vorstand ist so lange im Amt, wie die Satzung es bestimmt (Ablauf der Amtszeit oder Neuwahl des Vorstandes) oder er zurücktritt.
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